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 Veröffentlicht am 04.06.1991

Norm

StGB §21 Abs2

Rechtssatz

Daß die Bestimmung des § 21 Abs 2 StGB nur für Personen vorgesehen ist, die "intellektuell oder psychisch einem

Zurechnungsunfähigen gleichstehen", ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Vielmehr soll durch die vorbeugende

Maßnahme nach § 21 Abs 2 StGB unbeschadet der Möglichkeit, den Täter zu bestrafen, die Behandlung schwer

psychopathischer Rechtsbrecher sichergestellt werden, deren spezi;sche Gefährlichkeit in der Anlaßtat zum Ausdruck

kommt.
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